
Z W léicffiér Weise demder wie VETDE a  Totschlä er. an  e  V  verfielen in
Hachegeseltz. Das mosaische (zesetz behandelt aber beide
Fälle Sanz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld
sicher feststeht, wird hne weiıteres dem Bluträcher QaUsS-
geliefert, der, wI1e ScChon gesagt, die religiöse Pflicht haf-.
den Mörder ofien 1LaG aber ungewollte Tötun VOrT,
durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit Dt 19; 111.),
Sso zonnte der JLaäter VOLr seinem Biuträcher iın einer der
eigens azu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier
mußte er 1S Zu Yod des Hohenpriesters dieser Zeit
bleiben und ler Wa  H; VOL em Bluträcher sicher. Ver-
ließ C aber das Asyl VOL diıeser Zeit dann gewährte ihm
das (G(resetz keinen Schutz und er konnte VO seinem
Rächer geLötet werden. Das War annn SseINe Schuld:
Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte ungefähr-
det in se1InNe Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher

dıe Kache voll-hatte nunmehr kein e mehr,
zıehen. Schluß folgt.)

Ratschläge Zu Testament1__Gédanl;en und des PrjestersN  ZW  C  b  leicher Weise dem  der wie Totschlä er, verfielen in  X  z  Rachegesetz. Das mosaische Gesetz  behandelt aber beide  Fälle ganz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld  sicher feststeht, wird ohne weiteres dem Bluträcher aus-  geliefert, der, wie schon gesagt, die religiöse Pflicht hat,  den Mörder zu töten. Lag aber ungewollte Tötung vor,  n  _ durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit (Dt 19, 1ff.),  so _ konnte der Täter vor seinem Bluträcher in einer der  eigens dazu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier  mußte er bis zum Tod des Hohenpriesters dieser Zeit  _ bleiben und hier war er vor dem Bluträcher sicher. Ver-  ließ er aber das Asyl vor dieser Zeit, dann gewährte ihm  das Gesetz keinen Schutz- und er konnte von seinem  Rächer getötet werden. Das war dann seine Schuld.  Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte er ungefähr-  _ det in seine Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher  die Rache zu voll-  hatte nunmehr kein  / Recht. mehr,  izighen.  (Schluß folgt.)  Ratschläge zum Testament  . *_V‘(‘i‚4‘édankenund  des Priesters _  Von Prof. Dr. Au‘g‘üsz loderer, Steyr (O„.->Ö.)  (Fortsetzung) _  II Die Haltung der staatlichen und kirchlichen Ge_sétz-  gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters  A)Dtre staatliche Gesetzgebung  1.Allgemeines  Grundsätzlich ist heute der Priester vor “de1m Staats-  _ gesetz in bezug auf Erwerb von Eigentum und Verfügung  über sein Vermögen inter vivos et mortis causa den an-  _ deren Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amortisations-  _ gesetze beseitigt sind, so gehören auch ıdie staatlichen  _ Veräußerungsverbote und das Spolienrecht der Ge-  -schichte an.  a   Das der römischen Kaiserzeit entstar  DÜ  -inemd?a V Ver-  äußerungsverbot kirchlicher Güter spiegelte nicht  bloß den Gedanken wider, der Sicherung von Vermögen  _ für kirchliche Zwecke zu dienen, es gab sich dabei auch  eine religiöse Anschauung kund, die darin bestand, daß  ‚alles dem geistlichen Dienst einmal gewidmete Gut eineVon rof Dr August Bloderer, eVyTr (Oy.-Ö.)
(Fortsetzung)

H Die Haltung der staatlhchen und Kirchlichen Ge_sétz-
gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters

Dıe staatliche esetzge  ung
1.Ailgemeınes

Grundsätzlich ist heute der Priester VOI ‘d«erm Staats-
geselZ ın bezug aul Kırwern VO Figentum und Verfügung
über SeiN Vermögen inter V1VOS et mort1ıs Causa denN  ZW  C  b  leicher Weise dem  der wie Totschlä er, verfielen in  X  z  Rachegesetz. Das mosaische Gesetz  behandelt aber beide  Fälle ganz verschieden. Der Mörder, dessen Schuld  sicher feststeht, wird ohne weiteres dem Bluträcher aus-  geliefert, der, wie schon gesagt, die religiöse Pflicht hat,  den Mörder zu töten. Lag aber ungewollte Tötung vor,  n  _ durch Fahrlässigkeit, durch Unvorsichtigkeit (Dt 19, 1ff.),  so _ konnte der Täter vor seinem Bluträcher in einer der  eigens dazu bestimmten Asylstädte Schutz suchen. Hier  mußte er bis zum Tod des Hohenpriesters dieser Zeit  _ bleiben und hier war er vor dem Bluträcher sicher. Ver-  ließ er aber das Asyl vor dieser Zeit, dann gewährte ihm  das Gesetz keinen Schutz- und er konnte von seinem  Rächer getötet werden. Das war dann seine Schuld.  Nach dem Tod des Hohenpriesters konnte er ungefähr-  _ det in seine Heimat zurückkehren, denn der Bluträcher  die Rache zu voll-  hatte nunmehr kein  / Recht. mehr,  izighen.  (Schluß folgt.)  Ratschläge zum Testament  . *_V‘(‘i‚4‘édankenund  des Priesters _  Von Prof. Dr. Au‘g‘üsz loderer, Steyr (O„.->Ö.)  (Fortsetzung) _  II Die Haltung der staatlichen und kirchlichen Ge_sétz-  gebung gegenüber dem Vermögen des Priesters  A)Dtre staatliche Gesetzgebung  1.Allgemeines  Grundsätzlich ist heute der Priester vor “de1m Staats-  _ gesetz in bezug auf Erwerb von Eigentum und Verfügung  über sein Vermögen inter vivos et mortis causa den an-  _ deren Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amortisations-  _ gesetze beseitigt sind, so gehören auch ıdie staatlichen  _ Veräußerungsverbote und das Spolienrecht der Ge-  -schichte an.  a   Das der römischen Kaiserzeit entstar  DÜ  -inemd?a V Ver-  äußerungsverbot kirchlicher Güter spiegelte nicht  bloß den Gedanken wider, der Sicherung von Vermögen  _ für kirchliche Zwecke zu dienen, es gab sich dabei auch  eine religiöse Anschauung kund, die darin bestand, daß  ‚alles dem geistlichen Dienst einmal gewidmete Gut einederen Staatsbürgern gleichgestellt. Wie die Amoriusahons-
gesetze heselntigt sind, S50 gehören auch die staatlichen
Veräußerungsverbote und das Spolienrecht der Ge-
-schichte an,

Das der römischen Kaiserzeıt entstaı eAd) 1L-
au kirchlicher (Güter spiegelte nicht
hloß den Gedanken wider, der Sicherung Von Vermögen
Tür kırchliche Zwecke S dienen, es gah sich dabei auch
1N.e rehigıöse Anschauung kund, die darın bestand, daß

‚alles dem geistlichen Dienst einmal gewidmete (ut eiıne



ste:
e und amı ak aler Gegen

. geworden seI: ıIn Rückstellung solcher üte
rein profane Zwecke bedeutete eINne Entweihung,
Auffassung, die sich auch 1n heidnischen Religionen finde

Das 1 e Pr hatte SICH nach dem indrin
gen des BeneNzlalwesens 1n das kirchliche Leben nd in
Anlehnung das germanische Figenkirchenrecht enL-
wickelt. IDieses eCc (tus spolii, 1US spoliarum, 1us eX-
uvlarum, Rips-Raps-Recht, Hapıte carpite) wurde dam
begründet, daß A Vermögen ‚eInes Geistlichen dur
SeINnen. Tod herrenloses (zut geworden SeN, da ihm
das eigen gehöre, Za standesgemäßen Unter
halt nötlg habe ]ese gewaltsame Aneignung der Spolien

das sind die AauUus dem Nachlaß eINESs Geistlichen stam-
menden Mobilien wurde V'OIL den Landesherren, den
Grundherren, Patronen un Vögten geübt. Dadurch el
das Vermögen der eistlichen nıcht a die Kirche, S
dern d1ie Laıen. Vom wieltlichen Sektor drang das
Spolienrecht uch In die kirchlichen Kreise €e1n, und S
beanspruchten e\ miıt Ka e Zeit auch die geistlichen Für-
sten, W1€e Bischöfe und Abte, dann die Domka itel. Zur
Zeit des Kxils, der abendländischen Kirchenspa LUung und
auch später och übten auch dıe Pa ste AUusSs. Die
Kaiser, unter anderen tto (1198) und Friedrich H

1220), verzichteten wiederholt auft das lNen-
rec. ber damıt War CS nicht aus der Welt geschaflt,
denn dann beanspruchten die kieineren Fürsten S
eifrıger. Um verhindern, daß immer mehr Kirchengu
In die Hände Von Lajen: gelange, gewährte die Kirche den
(zeistlichen allmählich Testierireihelt mat. der Auflage,
der Kirche eın Vermächtnis hinterlassen oder den
Bischo{i einNne Abgabe (ferto, ferdo leisten, und
elegentlich wurde VO  3 den Geistlichen der Sterbezehent

rt10 CanNoN1CaA, quarta mortuariorum)-eingehoben. Die
estätigung des Testamentes eInes (reistlichen WaL: aCı

des Bischofs oder eines VO  S iıhm Beauftragten, der beı
dieser G(relegenheıt ine Krbsteuer einhob Die Von den
einzelnen Staaten ach und nach anerkannte Testherireli-
heit der Geistlichen erhielt 'sıch uch nach eseltigungdes Spolienrechtes.
2 e Intést:aterb-foi»ge ach . e-istlichefl

Stirbt eiINn Geistlicher hne Hinterlassung eines Letzten
Willens, dann trıtt uch ür seinen Nachlaß Intestaterb-
I0 eın. ast durchwegs Sind die Bestimmungen überdie Intestaterbfolge betreiffs des Vermögens der Geist-



lichen die gleichen WI1e bei den anderen Staatsbürgern.
Da die gesetzliche Krbfolge Verwandtenerbfolge ist, wiırd
hıebel qaui d1ie Ansprüche der Kirche nicht Rücksicht ge-
LOTININEN. Durch die Errichtung eInes gültigen Testamen-
Tes hat der Priester infolge der Testrerfreiheit in der
Hand, die kirchlichen Bestimmungen betreffis des Ver-
mÖögeNS der Geistlichen VAR| wahren. Das bedeutet TUr den
Priester keine besondere Mühe und bringt ihn mıt Staais-
geselizen nıcht In Konflikt. Die Iıirchlichen Ansprüche
können NUr annn kurz kommen, WEeN1 sich der Prilester
einer Unterlassung schuldig macht

Sonderbestimmungen ıIn Österreijch
a) Der vermögensfähige Geistliche hat 1n Österreich

volle Lestierfreiheit. Daneben Destehen 1e folgenden
Sonderbestimmungen., Retreffis des h ıI e -
t2e2s ılt jolgendes: Die Noterben eINes Geistlichen, die

estament nıcht hinreichend bedacht worden Sind,
erhalten, WEeNnN sSich U. Deszendenten handelt, e  Y  1n
Sechstel, WEeNnNn sıch ul Aszendenten dreht, eın Neuntel
des Nachlasses. Über die verhbleibenden fünt Sechstel
Oder acht Neuntel darf der Geistliche Irel verTügen. Mıt
dieser Sonderbestimmung ist 1NnmM ermöglicht, einen

Agrößeren eil SEe1INES Nachlasses den Armen, der Kırche
oder Irommen Zwecken zuwenden zönnen.

b) uch betreiis der In r D 1g ach katho-
ischen Geistlichen in Österreich gelten Sonderbestim-
MUNSECN. Stirbt eın Geistlicher hne Minterlassung e1Ines
Letzten Willens, wıird nıcht nach der gewöhnlichen,

den LA DIS 60 bGB testgelegten Instetaterbifolge
heerbht. 761 DGB sagt Die Abweichungen VO  m der in
diesem Hauptstück estimmten gesetzlichen. Krbiolge ın
Riücksicht auft Bauerngüter und die Verlassenschafit geist-
ıcher Personen SINd 1n en politischen (zesetzen ent-
halten.

FKür CQ1E Intestaterhbfolge ach katholischen Geistlichen
sıind die Bestimmungen des Hofdekretes vom 2 Novem-
her 1807, JGS 828 maßgebend. Dieses Hofdekret greilt
einen G(redanken der alten Kırche betreiffs der Verwen-
dung des Kirchengutes auf, nämlich die divisıo cCanoni1ca.
D)ie zuerst 1n Innerösterreich wiederum übernommene
Beachtung der A1V1ISLO canon1ıca wurde durch ein Pr  1V1-
leg Friedrichs 111 1Ur dieses Gebiet ausdrücklich NeTr-
kannt, ann 1552 Iın Böhmen durch Landtagsbeschluß
und VO! Marıa Theresia un Jos gf 41 mi1t W@ite'r-en Vor-



schriften in ganz Österreich eingeführt. Im österreichischen Konkordat, Art 24 war bestimmt worden, daß
in Jen Teilen des KReiches den Erzbischö{ifen, Bischöien
und allen Geistlichen ireistehe, i11Der 1nr Vermögen ach
den Bestimmungen des kanoniıschen Rechtes testieren,
un d daß uch die Intestaterben Cd1ie kanonischen Be-
stimmungen gebunden SEIN sollten. (Jerade Her den letz-
ten Punkt entspann sich bald eın eitiger Streit. Als unter
Miniıster Stremayr das Konkordat gekündi wurde, WUT-
den Jaut des (Gresetzes VO! Maı 1874 RGBI1 Nr. 50,
Qie rüheren Bestimmungen wıieder 1n Krafit geselzt Das
Konkordat VO Mal 1934 trılit Her diese aterie keine
DE UECN Vorschrilten

Nun ZU nhalt €eıs Hofdekretes vVoO November
1807 —.  e  N  es Dekret unterscheidet hetrefis der Intestat-
erbfolge ach römisch-katholischen Geistlichen zweı
Gruppen VOoO  a Weltpriestern und V OLl 1n der Seelsorge
angestellten, mıt der Fähigkeit ZU testieren ausgestatte-
ten Ordenspriestern:

Geistliche, welche anıf eiInem Benefizium DMche d _
geste. oder installiert SIind, WIEe Bischö6ö{ie, Domherren
und Pfarrer.
Priester, Del denen dies nich»t der all ıst, W1€e KooDpDe-
raloren, Messeleser, Admıinıstratoren, hauptamtlich
angestellte nıd Vom Staat besoldete Religionslehrer al
Volks- un Hauptschulen und Professoren Mi=ttel—nıd Hochschulen.
Die Kinteilung der (reistlichen 1n ZWEI Gruppen be-
ndete der Staatsrat Lorenz In seinem Vorirag damit,daf—Ü  q{ der Priester, der VO der Kirche nıichts bezogenhabe, 1ın auch,nichts schuldıg Sel; daß aher aingegenjeder Mensch und besonders der Priester verpflichtet sel,

stammen mOÖge, 1e Armen unterstützen.
nach den Kräften Seines Vermögens, woher ımmer

Der Nachlaß eines Katholischen Geistlichen,
der qu{i eın Benefizium installiert W. und ohn.e Hınter-
lassung eiınes Letzten Willens gestorben 1St, Fällt enem
Drittel der Kirche, der ( zuletzt angestellt War, ZUu
einem Drittel den Armen des Ortes, ET zuletzt He-
piründet WT, un einem Drittel selinen Verwanditien
nach der allgemeinen gesetzlichen rbfolge AL Sent m
Bestand der Gemeindeordnungen Tällt das Armendrittel

die politischen Gemeinden, an-den Armenfonds der
Ortsgemeinde; ın Niederösterreich den Bezirksarmen-
fonds (Gesetz vo 1 Oktober 1893, LGBI 93), den die



ach den ATn S a s  Grunds e  ätzen AA G,  der LIAS  ‚ VCL VW  allgemeine Intestaterb olge,'also ach der Parentelenordnung, aufseteilt. *
Der Nachlaß eiInes Geistlichen, der nicht auf

eın Benefizium installiert WAdrL, Lallt Zu einem Drittel
den Armen des Ortes  9 W.O CL zuletzt gewohnt hat (alsohier entscheidet der-Wohnort) und ZUuU ZWel Dratteln SO3-
IMCIL Verwandten ach der gesetzlichen KErbfol ZU.
ach dem Hofkanzleidekret VOIMMNM 1 September 1824,2040, kann mıiıt Bewilligung der Landesstelle das
Armendrittel den Verwandten zugewıesen werden,doech nıcht das Sganze, sondern LE viel, als nach der
gesetzlichen LErbfolge die Bedüritigen entfiele.

Weitere Bestimmungen besagen, daß Militärkaplänenach der allgemeinen gesetzlichen Krbifolge (HkrgsV. vomFebruar 1779, 132). daß grıecChisch-katholische(reistliche, WEeNnN S1Ee itwen der Kinder oder beides
hinterlassen. ebenfaills nach der allgemeinen gesetzlichenErbfolge, WCNN dies nicht der U ist, WI1Ee römisch-
katholische Geistliche beerht werden (Hofdekret VO!  3  r  88

Juni 1843, JGS {/42) Zum Nachlaß der Geistliichen
sehört ın Abweichung VOonNn 519 DGB der verhältnis-mäßbhige Anteil den Früchten des lautfenden Jahres.
Das deckt sıch mıiıt den Bestimmungen des Can 1480, der

besagt, daß die Früchte des Jahres zwıischen Vorgängerund  “ Nachfolger PIOo rata tEMPOTIS Nnı currentis:
teilen selen. Be  1m Nachlaß o Bischöfen und Domher-

ren wird das Kirchendrittel Diözesanzwecken n_
det (Hofdekret OIn Jun3 183  J Tür (ralizien). Ordens-
geistliche, die VOT der Ahblegung des (zelübdes der. Armut
über ıhr Vermögen nıcht verTügt haben,; WOZU S1Ee nachCan 9369, 9 verpflichtet SIN.d, werden In Ansehung iıhnres
Vermögens, das S1e VOT dem Käntritt INn den: geistlichenStand hatten mıiıt der hblegung des Gelühbdes verlieren
S1Ee das Recht, darüber iIrei Zzu verfügen 182 des Patents
V OIM August nach der gewöhnlichen Intestat-
erbiolge beerbht. Ihr Vermögen 1ın Abweichung: VON!kanonischen KRecht-den gesetzlichen Erben zu. Das PDECU-Hum des OÖrdensmannes ist nıcht sSe1in Kigentum, sondern
Figentum des Klosters. Bei Intestaterbfolge ach Miıt-
gliedern des deutschen Ordens oder des Malteserordens
TAllt deren Ireles Vermögen dem Orden „aDer den
Noterben ıst
richten. der ıhnen / gebührende Pfljohtteil enf-

Zusammenfassend ergibt sich iın bezug aui die Be-
gti1rnmungen des bürgerlichen Gesetzes LOlgendes Resul-



er G üub CIn O2 el
Verfügun 9ı  o  reiheit wWile alle anderen f d p P  Staatsbh:MC S!  Ürger,sowohl inter 1VOS W)  Is auch mortis Causa., StirbtderGeistliche hne Hinterlassung eines Letzten Willens, dan
T1 die vesetizliche Krbfolge ein. Österreich bestehe:
über das Pilichtteilrecht eigene Vorschriften un übe
die Intestaterbfolge nach katholischen Geistlichen au
der divisio .oanonioa aufgebaute. Sonderbestimmungen.

5) Dıe kirthichen Bestimmungené‚
Das Heimfallsrecht

Vaolle Verfügungsfreiheit ber das gesamte V»e-rmögen‚woher uch stammen MmMags, ist eın Privileg der Kar-dinäle (can. 259 Nr. 19). dUusgseNOoMMEN die estim-mungen des Can 1298 (Heimfallsrecht). Heimfallsrechund Spolienrecht SINd. nıicht mıteinander echselDas Heimfallsrecht 1LSE gesetzlich geregelt, während dasSpolienrecht dieser Kegelung für gewöhnlich entbehrteEine Kinschränkung der Verfügungsfreiheit .über da
Vermögen der Geistlichen beinhalten die Bestimmungenbezüglich des 1n den Can Testgelegten TF e 1-
Falksrechtes.au{tf d  1€ heıiligen Geräte n...
sten der päpstlichen Schatzkammer, der Kathedrale undder anderen Kirchen. Zu den heiligen Geräten- (sacrasupellex) zaäahlt alles, Was Z 1:  — usübung und würdigenFeler des Gottesdienstes, namenthch der heilıgen Messe,und ET Spendung der Sakramente gehört, W1e Liıtur ische
Gefäße (Kelch, Patene, Monstranze, /iborium, Meß ann-chen, (zefäße Iüur die heiligen Öle UuSW.), lıturgische lei
der (wie Humerale, Alba, Zingulum, Manipel, Stola,Kasel USW.), Altarausstattung, lıturgische cher, Fahnen
uUuSW. Diese dem Gottesdienst gewidmeten achen dürfifen
NIC profanen Zwecken verwendet werden. DasHeimfallsrecht beugt der Profanierung VOT. nera) Dem Heimfallsrecht der päpstlichen Schatzkam
unterliegen die helligen Gerätschaften eines Kardinals,der 338} Rom seinen Wohnsitz hatte, auıich wenn .pIS-COPUS suburbicarnıus Ooder Abbas nullus WIar‘’. Ausgenom-
1eNn davon sınd Kınge und Brustkreuze, uch solche mıf
Reliquien. Dem Heimfallsrecht unterliegen ber auch alledem Gottesdienst dauernd gew1dmeten Sachen hne
Rücksicht qui[ ihre Kigenschaft oder aul die Mittel, au  N
denen S1IC angeschafft worden sSind. Es macht keinen Un-terschied, oh diese Geräte hbenediziert oder konsekriert
sind der Sar keine Weilhe empfnangen haben. ; Die auf-



gezählten hqiligell Geräte verfallen DUr dann nicht der
päpstlichen Kammer, WEeNN der Kardinal sS1e Urc Schen-
kung Oder Jestament einer Kirche, einem ölfentlichen
ÖOratorium, einer TOomMMeEen Anstalt, einer kirchlichen
Person der einer Ürdensperson vermacht hat Can 1298,

Z spricht den Wunsch der Kirche AaUusS, daß der Kar-
dinal, W CN VO  a SEINEeT Testierfreiheit (ebrauch macht,
seine l iıtelkiırche oder jene Kirchen bedenke, die ıhm qls
ommende oder ZUT Verwaltung überwıiesen worden

b) Dem Heimfallsrecht der Kathedrale unterliegén 1e
heiligen (reräte eines Diözesanbhbischoi{s, auch WE
Kardinal ıst (das gleiche g1lt V'O:  e geireiten Abten der
Prälaten). Ausgenommen VO Heimfallsrecht sind Kinge
un Brustkreuze mit den darın enthaltenen Reliquien
un die heiligen Geräte, die der Bischo{i nachweisbar
nicht AaUuUs dem Vermögen der Kathedrale erworben hat
un VO denen nıcht feststenht, daß S1€e€ 1n das Vermögen
der Kathedrale übergegangen sSinıd. Damıit daher kein
Zweitfel entstehen kann, 1Sit der Bischo{i verpflichtet, eın
authentisches Verzeichnis (Verzeichnis miıt Unterschriit
und Diegel) der heiligen (rzeräte anzulegen un anzugeben,
Wann un WI1e S1E erworben worden siınd. Finden sich
keine en Angaben VOT, dann wird präsumiert, daß
die 1elligen (reräte AUu's em Vermögen der Kathedrale
angeschalit worden Sind. Kreuzpartikeln fallen ach
Can 1288 immer der Kathedrale

Dem Heim{fallsrecht anderer Kirchen unterliegen
nach Can 1300 die heiligen (zeräte vVon Klerikern, dıe eInNn
welt- oder ordensgeıstliches Bene{fizium innehatten. {)iese
Benefizlaten (Z Pfarrer) haben die heiligen Geräte, die
aus em Ekınkommen @S Benefiziums erworben SInd.
inrer Kirche überlassen. Die Vorschrititen des Can. 1299
bezüglich der legung e1IneSs authentischen Verzeichniıs-
SCS reiten uch S1e, un dıe dort statuıerten Präsum-
tıonen kommen auch TÜr &LE in Betracht

Das In den Can 8 Z aufgestellte Hon falls.
recht ist staatlıch nıcht anerkannt. Kıs muß daher hintan-
gehalten werden, daß die heil] (zeräte der Intestat-
erbfolge verfallen. er SPr1IC Can 1301 1Ur alle In
Betracht Kommenden die ernste Mahnung AUS, durch Lr-
richtung eINes ımM bürgerlichen Hecht gültigen Testamen-
tes dafür orge Z Lragen, ß die kirchlichen Bestim-
IMUNSCH Her das Heimfallsrecht uch staatlich Anerken-
NUNg finden. Kbenso wırd die.Bestellung eInNeESs Testaments-



es Prieste

vollstre(:kers angeordnet, der die i1eiligen Geräte und die
Kirche gehörigen Bücher und Dokumente sich

nımmt und den rechtmäßigen. KFigentümern übergıbt.
S.oUlte bezüglich der heiligen (reräte keine testamen-
tarısche oder keine rechtsgültige, dem Heimfallsrecht ent-
sprechende Verfügung vorliegen, sınd die Krben nach
€CAan. 1513 Z ermahnen, die kirchlichen B-estimmu_n-
SEn eachten
D Beschränkung der Verfügungsfr-eäh'e-in

ber das Vermögen der Beneilijzıuaten
Can 1473 unterscheidet beftrefis des Vermögens eines

Benefiziaten ructus beneficiales und ona 1O ene-
fic1alia und SEeiz test Der Beneftfiziat hat das KRecht, uS
den Frträgnissen des Benefizıums den standesgemäßen
Lebensunterhalt bestreıten, uch WeNln anderes
Vermögen in W as lImmer 1ür eıner öhe hat Der die ET-
trägnısse des Benefiziums, die über die Ööhe der standes-
gemäßh Lebensiührung hinausgehen, ist em Benefizlaten
das Verfügungsrecht (nicht das Eigentumsrecht) ent-
ZOSCN. Er dari dieses Kinkommen nıcht TÜr sıch Ver W eIl-

den; sondern mu den Armen geben oder Iirommen
Zwecken zuführen.

Zum besseren Verständnis dieser einschräfikenden L ,Gesetzesbestimmung ist angezeigt, der rechtlichen Dar-
legung eine kurze Skizze ber die ch C6 des
kirchlichen Vermögensrechtes unıd des Benefizialwesens
vorauszuschicken.

In der An{fangszeit der Kirche estand iın Vermögen
der Hauptsache ach aus freiwilligen (1:2ben Der Klerus
bestritt seinen . Lebensunterhalt DI1S 1n die germanische
Zeit hinein teilwelse uch durch außerkirchliche Er-
werbstätigkeit, mit OTEEDE durch CKerbau und (1e-
werbe. Bestreitung des Lebensunterhaltes Uure Handel
Wr verpönt. Mit der Anerkennung der Kirche durch den
römiıischen Staat ‚eginn für die Vermögensfähigkeit der
Kırche eine eCUue hase Als Subjekt des Diözesankirchen-
gules erscheint zuerst die Bischofskirche 1m Sinne einer
juristischen Person. Das Bıstum ist die grundlegende Ein-
heit der Kirchenverfassung, der Bischof die monarchische
Spitze, der dem erus, der a n u tum episcop1 steht,
seinen Aufgabenkreis 1Im bischöflichen prenge zuwelst.
Das Kirchenvermögen wırd meistens In VIer, oft uch ın
drel,; Sanz selten ın Zweı Teile geteilt (je eın Viertel TUr
die -_Armen, tür Kultuserfordernisse, 1Ur den Klerus un
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den Bischo{fta  ster  De  den Bischof).Der  erike:  ko!  NUu  üb  seıIn VEr  E  ögen weltlicher Herkunft fre  1 Vér#fi'i  gen.  ‚ Der Nachlaß  E  S  eines Geistlichen, soweit er aus kirchlichen Mitteln oder  Diensten stammte, wurde für die Kirche in Anspruch  genommen. Mit dem Fortschreiten des Ausbaues der  Diözesaneinrichtungen bei der Ausbreitung :der  Kirche  und ihrem Vordringen aus dem Bereich der Städte auf  as Land (das Christentum war anfangs Städtereligion),  mit der Ausbildung des Pfarrnetzes, mit der Gründung  der Klöster und anderer geistlicher Institute setzt auch  _ das Entstehen des kirchlichen Sondergutes für die ein-  zelnen, kirchlichen- Einrichtungen als juristischen Per-  sonen ein. Es bilden sich Stellen mit wachsender Selb-  ständigkeit, was naturgemäß seinen Einfluß auf \das  kirchliche Vermögensrecht geltend machte. Der Geist-  liche lebt immer mehr von den Mitteln seiner Kirche;  sie wird sein Titel. Aber auch mit dem Entstehen des  kirchlichen Sondergutes der einzelnen Institute bleibt  sein Charakter als Kirchengut gewahrt. Das auch von der  Kirche aufgegriffene Veräußerungsverbot von Kirchen-  A  gut war von gewaltiger Tragweite. (Vgl. die Worte des  ischofs in der Schlußansprache ad Synodum, Pontifi-  cale Romanum, pars IHI: Nec facultates vestras post ordi-  nationem vestram ac  quisitas alienate, _quoniam ecclesiae  sunt).  x  .  Seit der Zeit der Karoli  nger vollzieht sich in bezug auf  _ das Vermögen der Kirche durch den Einfluß des auf welt-  lichem Boden entstandenen Benefizialwesens eine Um-  wälzung, der die Kirche zuerst ablehnend gegenüber-  stand, die aber nach und nach trotzdem tief eindrang  _und bis heute erhalten geblieben ist. Ein Benefizium war  ursprünglich ein zur Entlohnung von weltlichen Diensten  ausgesetztes Gut, das meistens in Grundstücken bestand,  ‚also eine Grundleihe zur Entlohnung von Diensten war.  Diese Grundleihe tritt seit der Karolingerzeit so sehr in  _ den Mittelpunkt des Amtes, daß ‚es das eigentlich Bestim-  mende und Richtunggebende für dessen Schicksal wird.  Nun halte man sich die damalige Verbindung von Kirche  ‚und Staat oder,  eser gesagt, das Ineinanderfließen von  _ Geistlichem und Weltlichem und die Inanspruchnahme  der Kirche zur Lösung staatlicher Aufgaben vor Augen.  Die Kirche war zunächst der leidende Teil.  Man ging  _ daran, den kirchlichen Grundbesitz auch. für Personen, die  nach den Canones darauf keinen Anspruch hatten, nutz-  bar zu machen. Im Gegensatz zur Säkularisation unter  " Karl Ma;*tg11 ggsc‘hah digs“'—_ietzt 1nder Form der Leihe.Der erıke ko n1 b SC1H CI
ögen weltlicher Herkunft fre V  verfüSEeN. a A N a a e  Der Nacfilaß

1nes Geistlichen, soweit © kirchlichen Mitteln oder
Diensten stammte,- wurde Iür die Kirche 1ın ÄAnspruch
genommen. Miıt dem Fortschreiten des Ausbaues der
Diözesaneinrichtungen he1 der Ausbreitung der Kirche
und ihrem Vordringen aus dem Bereich der Städte quf
S and (das Christentum WAar anfangs Städtereligion),

mıt der Ausbildung des Pfarrnetzes, mit der Gründung
der Klöster und anderer geistlicher Institute setzi uch

B i av 8 das Entstehen des kirchilichen Sondergutes TÜr die Ee1IN-
zelnen. kırchlichen- Einrichtungen als juristischen Per-
SoH”eN ein Kıs bılden sıch Stellen miıt wachsender Selb-
ständigkeit, W.a'S naturgemäß selinen Finiduß qau{i das

kirchliche Vermögensrecht geltend machte Der (rzeist-
liche Llebht immer mehr VON den Mittein Se1INer Kirche;
sie wird sSeın Jitel ber auch mıiıt dem FEintstehen des
kirchlichen Sondergsutes der einzelnen Institute hleibt
Se1n Charakter als Kirchengut gewahrt. Das auch V'O  a der
Kirche aufgegriliene Veräußerungsverbot V'OIN Kirchen-
ul War VO  a gewaltiger JTragweite. (Vgl die Worte des
isSchois 1n der Schlußansprache ad Synodum, Pontifi-

cale HKomanum, 111 Nec tfacultates vestiras post ordi-
natıonem vestiram quisıtas alıenate, unoniam ecclesiae
sunt).

Seit der Zeit der Karolingé-r vollzieht sıch IN bezug auf
das Vermögen der Kirche durch den Kinfluß dies Qauft welt-
lichem en entstandenen Benefizlalwesens eine Um-
wälzung, der die Kirche zuerst ablehnend gegenüber-stand, die aher ach und nach trotzdem tief eindrangund his eute erhalten geblieben ist Ein Benefizium Wal
ursprünglich ein ZUTF Kntlohnung VO  a weltliichen Diensten
ausgesetztes Gut, as meılstens 1n Grundstücken bestand,
"also eıne Grundleihe ZUT Kintlohnung VOnNn Diensten War.Diese Grundleihe trıtt seit der Karolingerzeit Sl sehr AI
_ den Mittelpunkt des Amtes, daß L das eigentlich Bestim-
mende un KRichtungsebende Tır dessen Schicksal WIrd.
Nun halte na  Z sich _ die damalige Verbindung VON Kıircheund Staat oder, —— esagt, das Ineinanderfließen von

_ Geistlichem un Weltlichem und die Inanspruchnahmeder Kirche ZUr Lösung staatlicher Aufgaben VOT Augen.Die Kirche Wr zunächst der leiıdende e1il Man SINgdaran, den kirchlichen Grundbesiıtz auch. Tür Personen, die
nach den Canones darauf keinen Anspruch hatten, ulZz-
bar machen. Im Gegensatz ZULrC Säkularisation untier
Karl Martél ggschah dies’ _ietzt in .der Form der Leihe



ent ehnt der
verlieh s1ı1e weiter ‚oder 13arıS On  n ve die Kırcheentlehnt:  h  en  T  r von der  7  verlieh sie weiter  ‚oder :  an  Jan ve  e die Kirche.  _ die  Verleihung an die zu Entlohnenden sel  bst vorzuneh-  men. Der nächste Schritt war der, daß das Lehensweßeı  als Benefizialwesen in die Kirche selbst eindrang. Die  Prälaten bestellten selbst Benefizien und werden nach  unten hin zu Lehensherren, und nach oben hin erschei-  nen die hohen Stellungen der Prälaten nach und nach  selbst wiederum als Benefizien der Krone. Eine schlimme  Verweltlichung der Kirchenämter war die Folge.  Diese Entwicklung löste, geführt von der kirchlichen. "  Reformpartei, eine gewaltige Gegenbewegung aus, die das  Ziel verfolgte, die Kirche vom Ämterwesen zu befreien  und der Laiengewalt zu entreißen. Das ideale Ziel konnte  nicht mehr erreicht werden, sondern man mußte sich  unter dem Zwang der Verhältnisse im Laufe des Investi-  turstreites mit einer Mittellinie begnügen. Das Benefizial-  wesen war ‚mit dem kirchlichen Organismus bereits so  stark verwachsen, daß es nicht mehr entfernt we  n  konnte.  C  Die beiden B  egrifle Amt und Benefizium vérschm‚ol—  zen auch auf dem Boden des kirchlichen Rechts,  wie es vorher auf dem weltilichen der Fall gewesen war,  wobei allerdings ein für die Kirche günstiger Wandel  vor sich gegangen war.  Der Pflichtenkreis des Amtes  wurde besonders betont, was im Satz des Dekretalien-  rechtes: beneficium datur propter officium, deutlich zum  Ausdruck kommt.  So blieb das kanonische Benefizial-  S  wesen bis in die Gegenwart bestehen. Das Konzil von  Trient (Sess. XXV de ref., c. 1) betont unter Berufung  auf die Canones Apostolorum ausdrücklich, daß kirch-  liches. Eigentum als Gott gehörig zu bezeichnen ist. Der  Kodex hat die Bestimmungen über das Benefizialwesen  in eine moderne Form gegossen, gibt im can. 1409 eine  Definition des‘ Begriffes beneficium  ecclesiasticum und  führt im nächsten Canon aus,  -  woraus die dos benefipi»i  bestehen kann.  X  Das kirchliche Benefizium hat demnach zw  ei Wes—éhs—  bestandteile: 1. ein kirchliches Amt (officium sacrum)  und 2. das Recht auf die mit dem Amt verbundenen Er-  trägnisse. Die Pfründe ist das Akzessorium zum Kirchen-  amt und deshalb nach can. 726 eine res mixta.  Das  Kirchenamt ist juristische Person des kirchlichen Rechts,  und der Inhaber des Benefiziums hat neben seinen Amts-  besfiugniésm das Recht, di'?’„ Früchte . des_ Benefiziums'- zu  }die Verleihung an die Zu Entlohnenden selbst vorzuneh-

men. Der nächste Schritt war ıder, daß das Lehensweffe
-Benefizialwesen in die Kırche selbst eindrang.. Die
Prälaten hestellten selbst Benelhizıien und werden nach
unten hin Liehensherren, und nach oben hın erschei-
nen dıe hohen Stellungen der Prälaten ach und nach
selhst wIıederum als Benefizıen der Krone. Eıne schlimme
Verweltlichung der Kirchenämter war die Folge.

Diese Entwicklung lJöste, geführt m der kirchlichen. S

Kefiormpartel, eine gewaltige Gegenbewegung AUS, die das
Ziel verfiolgte, die Kirche VO Ämterwesen hefreien
und der Lailengewalt entreißen. Das ideale Ziel konnte
nıcht mehr erreicht werden, sondern 11a mußte sıch
unter dem Zwang der Verhältnisse ım 1.autfe des Investi=
turstreites mıiıt einer Mittellinıie begnügen. Das Benefizlal-

war miıt dem kirchlichen Organismus hereits
stark verwachsen, daß nıcht mehr entternt rdenkonnte.

Die beiden egriılfe Amt und Benefizium verschmal-
LE auch Qu1 dem Boden des kKkirchlıichen Rechts
WIe vorher aui dem weltlichen der all WAar,
wohbel allerdings e1In 1Ur die Kirche günstiger W ande!
VOLIL sıch SESANSCH ar Der Pflichtenkreis des Amtes
wurde besonders betont, W as 1 Satz des Dekretalien-
echtes beneficiıum datur propter officıum, deutlich ZULH)
ÄAusdruck kommt So blieb dası kanonische Benefizilal-
esSch bıs 1n die Gegenwart Destehen. Das Konzıl VONn
Trient (Sess. XXV de Fer 1) .Detont unter Berufung
qut e Canones Apostolorum ausdrücklich, daß kırch-
liches. Figentum als (Grott gehörig ZIU bezeichnen ist Der
CX nat die Bestimmungen ‘ber dası Benefizialwesen
FE} eine moderne Form9 gibt ım (1 1409 eine
Definıtion des Begriffes beneficium eccles1astıcum un
tührt Im nächsten C(anon AaUS, OTauıs die dos benefici—ibestehen kann.

Das kirchliche Benefiz1ium hat demnach Pel Wes—éhs—
bestandteile: eın kirchliches Amt (offichum sacrum)
und das eC aut die mıt dem verbundenen Kr-
trägn1ısse. Die Piründe ıst das Akzessorium ZUIN Kirchen-
amt und deshalb nach 726 eine res miıixta. Das
Kirchenamt ist Juristische Person des kırchlichen Rechts,
und der Inhaber des Benefiziums hat neben selinen Amts-
befugnissen das Recht,; N Früchte des Benefiziums :zu
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bezschen. Der Benefiziat genießt gemäß can. 1472 vom
Tage der rechtmäßigen Besitzergreifung alle ge1st-
lichen nd zeitlichen Kechte, die mıiıt dem Benefizium
verbunden SINd.. Das Benelfizium selbst ist und bleibt
Kirchengut. Kigentümer ist die Piründenstiftung qls juri-
stische Person. Der Benefizıat hat kein Kigentumsrecht,
abDer hat eın 1USs In 1PSO beneficl1o, hat eiINnN 1US ın
mit der sirengen Wirkung dinglicher Rechte nach rom1-
schem Recht, S ut SUuUMmM dicere valeat;: doch Se1Nn ecCc
ist e1n L1S IN ahlena. kr hat das ecC. das Benefizium
innezuhaben, gebrauchen un die Früchte beziehen.
Das 6C das der Benefizlat hat, hat keine volle
Parallele Im Zivilrecht. HKıs ist eIn dingliches, selbständi-
SES Recht DaNzZ eigener Art, ben das Recht der
Piründe, das ach der einen Hinsicht stärker, ach der
anderen schwächer ist qals die ähnlichen FKinrichtungendes bürgerlichen Kechts. Der Denefiziat hat eın stärkeres
Hecht alıs der Nießbraucher. In der Hinsicht aber, als
der Fruchtgenuß quf das Einkommen beschränkt ist, das

standesgemäßen Lebensunterhalt gehört, ist SeiNe
Stellung wieder schwächer qISs die des Nießbrauchers. Der
Beneflizlat wiırd aber TOLZ dieser Fiınschränkung Kigen-
tumer der Erträgnisse des Benefiziums In er vollen
Höhe, also uch jener Erträgnisse, die ber die öhe der
standesgemäßen Lebenshaltung hinausreichen: LUr bDe-
ginnt 1ler die Verfügungsbeschränkung, die Auflage

Daß der Benefliziat Kigentümer der Früchte In der
vollen öhe wird, sollte nıicht mehr bezweitelt werden.
SO bestimmt das Konzil VO  — Trient eSss de rel,,
CapD 1) betrefis der Geistlichen, die die Residenzpilicht
verletzen: pro: rala temporIs absentiae ructus SUOS a(0)  —
lacere. Can 2381 1Ur das sleiche Vergehen test
1PSO prıvatur omn1ıbus fiructibus SU1 benefic1 vel oflich
pPro rata ıllegitimae absentiae Als Strafe TÜr Simonie
wIird unter anderem verhängt: SIMON1ACe ‘PTrOvISus ITUC-
tus NO  } Lacıt SUOS (can. 729 2) als Strafe 1Ur Vernach-
Jässigung des Breviergebetes: rucfus Pro rata OMIiSS10-
NI1S NO tacıt SUoS (can. 14795, 2) Aus diesen Bestim-
IMUNgEN ist Iso Conira der Schluß zıehen, daß der
Benefiziat, der SeINe Pifilichten erfüllt, Figentümer der
Früchte des Benefiziıums wird. Wenn sıch also eın Bene-
fızlat SegeCN die Bestimmungen des cCan. 1473 vergeht und
die bona superflua IUr sıch verbraucht, vergeht er sıch
nicht einer Iiremden ache, sondern macht 1LUF VOoO
seinem Eigentum einen unerlaubten Gebrauch. Für die
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n1cht zür Res itution An S TE -  verhalten sind
Seit dem Inkrafttreten des neuen Kodex iıst es sicher,

daß die einschränkende Verfügung hetreiffis der KErträg-
nisse eines Beneililziums lege ecclesiastica besteht, un!

ist deshalb überf1lüss1g, sich Alt der alten Streitirage,
ob sich hıebel 18888| eINe Rechts- od Lieb&pflicht_ han-delt, beschäftigen.

RBei welcher Höhe der Hinterziehung der Benefiziat
eın peccatum begeht, LäßGt sich natürlich nicht qauf
den Schiliing n angeben. KFine schwere Sünde wäre
VOIL Anfang vorhanden, wenn der Benelizlat VO  e VOIN-
herein die Absicht hätte, den Überschuß der Benefizial-

einkünite nıcht Z vorgeschrıebenen Zweck VerwWEelN-
den. Daß /} einer schweren Sünde bei Hinterziehung
des Überschusses der Benefizlaleinkünite ıne orößere
ummMe erforderlich ist als bei Diebstahl, 1ist ebenfalls
sicher. irgends ıst esagl, daß der Überschuß soliortDa  este.  8  es  nsicht  ;  Z  E  ‚-I1‚i‚(f."‚fh;’(l?rzt‘li‘  Restitution Verh;iitéfl sind.  E  Seit dem Inkrafttreten des neuen Kodex  ist eé siéitei‘‚  _ daß die einschränkende Verfügung betreffs der Erträg-  nisse eines Benefiziums ex lege ecclesiastica besteht, und _  ‚es ist deshalb überflüssig, sich mit der alten Streitirage,  ob es sich hiebei um eine Rechts- od  i  et Liebespfli(_:ht_ ha.nf  delt, zu beschäftigen.  -  Bei welcher Höhe der Hinterziehung der Benefiziat  ein peccatum grave begeht, läßt sich natürlich nicht auf  den Schilling genau angeben. Eine schwere Sünde wäre  von Anfang an vorhanden, wenn der Benefiziat von vorn-  herein die Absicht hätte, den Überschuß der Benefizial- _  _einkünfte nicht zum vorgeschriebenen Zweck zu verwen-  den. Daß zu einer schweren Sünde bei Hinterziehung -  des Überschusses der Benefizialeinkünfte eine größere  Summe erforderlich ist als bei Diebstahl, ist ebenfalls  sicher. Nirgends ist gesagt, daß der Überschuß sofort _  nach dem Bezug oder im gleichen Kalender- oder Wirt-  schaftsjahr dem vorgeschriebenen Zweck zugeführt wer-  den müsse. Der Benefiziat kann auch eine größere  Summe zusammenkommen lassen, um eine wirksamere  Leistung damit zu vollbringen, z. B. um eine Stiftung zu /  machen.  Der Betrag muß durchaus nicht in kleinen ı  Q  uanten aufgebraucht werden. Damit aber dieser Betrag-  nicht durch einen plötzlichen Tod ıder kirchlichen Be-  stimmung entzogen wird, hat der Benefiziat, wenn er eine  _ größere Summe aus längerer Zeit zusammenfließen ias-  sen will, durch ein gültiges Testament darüber zu ver-  fügen, bzw. in einer solchen Art Rechnung zu legen, daß  sie auch nach seinem Tode Geltung hat. Der Bestimmung _  des can. 1473 kann der Benefiziat durch Verfügung inter  ®  vivos oder mortis causa nachkommen. Ceteris paribus _  entspricht es dem Geiste der Kirche mehr, wenn die Ver-  fügung schon inter vivos erfolgt. Sehr oft werden zeit-  _ bedingte Umstände eine besondere Verwendung des  Überschusses nahelegen, z. B. dringliche kirchliche Erfor-  dernisse, Priesternachwuchs, Beitrag für Seminarien u;;d  ähnliches.  Was ist eine causa pi  Va ? Darunter sind alle jene   Einrichtunge-n zu verstehen, die in erster Linie, sei es  nach ihrem Wesen oder nach der Intention des Handeln- -  den, einem übernatürlichen Ziel dienen. Daher sind welt-  liche Wohlfahrtseinrichtungen, Widmungen zu sozialen  Zwecken, Werke der Humanität, Errichtung -eines We_1‚tv'/—‘.v ;  9  E  R  „Theol.-prakt. Q11ufla%échrtf&* il 1051  bach dem Bezug der im gleichen Kalender- der Wiırt-
schaftsjahr dem vorgeschriıebenen Zweck zugeführt WEeI-
en musse. Der Benefizlat kann. uch eine srößere
Summe zusammenkommen lassen, eine wirksamere
Leistung damıt Zu vollbringen, B 388 eine Stiftung zu

achen. Der Betrag muß durchaus nıicht 1n kleinenM :  Qıuanten aufgebraucht werden. Damıit ‘.Dber dieser Betrag
nicht durch eıinen plötzlichen Tod der kirchlichen Be-
stiımmung entzogen . wird, hat der Benelizılat, WEeNNn eıne
rößere Summe aus Jängerer Zeit zusammentheßen 1aS-
SCH will, durch eın gültiges Testament darüber ver-
ügen, DZW. 1n einer solchen Art Rechnung Jegen, daß
S1E uch ach se1nem ode Geltung hat. Der Bestimmung.
de: Can 1473 ann der Benelfizlat durch Verfügung interDa  este.  8  es  nsicht  ;  Z  E  ‚-I1‚i‚(f."‚fh;’(l?rzt‘li‘  Restitution Verh;iitéfl sind.  E  Seit dem Inkrafttreten des neuen Kodex  ist eé siéitei‘‚  _ daß die einschränkende Verfügung betreffs der Erträg-  nisse eines Benefiziums ex lege ecclesiastica besteht, und _  ‚es ist deshalb überflüssig, sich mit der alten Streitirage,  ob es sich hiebei um eine Rechts- od  i  et Liebespfli(_:ht_ ha.nf  delt, zu beschäftigen.  -  Bei welcher Höhe der Hinterziehung der Benefiziat  ein peccatum grave begeht, läßt sich natürlich nicht auf  den Schilling genau angeben. Eine schwere Sünde wäre  von Anfang an vorhanden, wenn der Benefiziat von vorn-  herein die Absicht hätte, den Überschuß der Benefizial- _  _einkünfte nicht zum vorgeschriebenen Zweck zu verwen-  den. Daß zu einer schweren Sünde bei Hinterziehung -  des Überschusses der Benefizialeinkünfte eine größere  Summe erforderlich ist als bei Diebstahl, ist ebenfalls  sicher. Nirgends ist gesagt, daß der Überschuß sofort _  nach dem Bezug oder im gleichen Kalender- oder Wirt-  schaftsjahr dem vorgeschriebenen Zweck zugeführt wer-  den müsse. Der Benefiziat kann auch eine größere  Summe zusammenkommen lassen, um eine wirksamere  Leistung damit zu vollbringen, z. B. um eine Stiftung zu /  machen.  Der Betrag muß durchaus nicht in kleinen ı  Q  uanten aufgebraucht werden. Damit aber dieser Betrag-  nicht durch einen plötzlichen Tod ıder kirchlichen Be-  stimmung entzogen wird, hat der Benefiziat, wenn er eine  _ größere Summe aus längerer Zeit zusammenfließen ias-  sen will, durch ein gültiges Testament darüber zu ver-  fügen, bzw. in einer solchen Art Rechnung zu legen, daß  sie auch nach seinem Tode Geltung hat. Der Bestimmung _  des can. 1473 kann der Benefiziat durch Verfügung inter  ®  vivos oder mortis causa nachkommen. Ceteris paribus _  entspricht es dem Geiste der Kirche mehr, wenn die Ver-  fügung schon inter vivos erfolgt. Sehr oft werden zeit-  _ bedingte Umstände eine besondere Verwendung des  Überschusses nahelegen, z. B. dringliche kirchliche Erfor-  dernisse, Priesternachwuchs, Beitrag für Seminarien u;;d  ähnliches.  Was ist eine causa pi  Va ? Darunter sind alle jene   Einrichtunge-n zu verstehen, die in erster Linie, sei es  nach ihrem Wesen oder nach der Intention des Handeln- -  den, einem übernatürlichen Ziel dienen. Daher sind welt-  liche Wohlfahrtseinrichtungen, Widmungen zu sozialen  Zwecken, Werke der Humanität, Errichtung -eines We_1‚tv'/—‘.v ;  9  E  R  „Theol.-prakt. Q11ufla%échrtf&* il 1051  bV1IVvOS oder mortis Causa nachkommen. Ceteris paribus
entspricht e dem Geiste der Kirche mehr, die Ver-
ügun; schon inter 1VO0S5 erfolgt, Sehr oift werden zeit-
edingte. Umstände eine besondere Verwendung des
Überschusses nahelegen, dringliche kirchliche Erfor-
dern}sse, Priesternachwuchs, Beltrag für Seminarıen undähnlıiches.

Was iıst eine Causa pı Darunter sind alle jeneEinrichtungen verstehen, die 1n erster Linle, sel
nach ihrem Wesen oder nach der Intention des Handeln-
den, einem übernatürlichen Ziel ienen. Daher sind welt-
Lche Wohlfahrtseinrichtungen, idmungen sozlalen AT
Zwecken, Werke der Humanıtät, rrichtun; eines Welt5 }
„„Theol.-prakt Qum'lalschrlfü‘* IT 951
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lichen Krankenhauses, einer weltlichen Schule oder Wid-
MUNgSCNH eın Museum nicht als Causa pla zu bezeich-
1E} Als pla gılt eine Widmung TÜr das Gotteshaus,
Tür einen Kirchenbau, 1ur Diözesanzwecke, für den Prie-
sternachwuchs, f1ür die Di_özesanseminarien, Tür die MiIiS-
s10nen uUSW.

Was versteht INan unfer honesta sSsustentatıo?
Unter standesgemäßem Lebensunterhalt ist nıcht das
Existenzminimum verstehen, sondern erheblich mehr.
Eine absolute Höhe Läßt sıch nıcht angeben, enn
dreht sıch einen relatıven Begriff. Als Norm hiefür
annn das kluge Urteil eines besonnenen un SgeEWIlsSsenN-haften Priesters gelten, der VO  e Geiz, Geldsucht und Ver-
schwendungssucht gleichweit entiernt ist Die Finhaltungder honesta sustentatıo bedeutet Tür den Priester eine
Übung der Kardinaltugenden der Klugheit un der Mäßi-
Jungs Die Umstände, die bel der Bestimmung der Höheder standesgemäßen Lebensführung 1ın die Waagschale{allen, Sind zahlreich Man denke die Würde und
die sozlale Stellung, die der Benefiziat innehalt; die
Gegend 1ın der wirkt: seinen Gesundheitszustand
und selne Verpflichtungen. Ein Bischof braucht mehr
21S eın Piarrer. Die magnıiılıcentia behandelt der h1 + h6=
INas (S.theol. I1 11 134) als eıgene Tugend. u achten
ist unter anderem qauf Landessıitte, USrtsgebrauch, Stadt un
Land, Großstadt, Gebirgsdorf, Repräsentationspflichten,Größe des Haushaltes, Rücksichtnahme qut Gastireund-
schalft, auf unvermeldliche Geschenke un Spenden bel
Sammlungen, aul Mitgliedschaft Hel Vereinigungen, qu[i
persönliche Veranlagung der eine braucht mehr, der
andere weni1ger au{ Weiterbildung un Ausbildung,qaui Erholung, Urlaub, Reılsen, auf Anschaffung Vo  > Bü-
chern un Kinrichtungen, auf Modernisierung des Haus-
haltes un der Pfiründe, qauf Vorkehrung tür unvorher-
gesehene Fälle, die momentan rößere Auslagen notwen-
dig machen könnten, auf nlegung eINEeSs notwendigenReservelonds uUSW. Kurz zusammen«gefaßt, Läßt sich
ECN: unier honesta sustentatio eINes Geistlichen- Ver-
Sstie. INa  — eine Lebensführung, W1€ S1e einem hesonne-
CHA,; gewissenhaften Geistlichen 1n der Betätigung echt
priesterlicher JIugenden und dem gesunden Kmpfinden
rel1g1Öös gesinnter Gläubiger entspricht. Das Wort eines
chickt sich nıcht ür alle, gilt uch hıer, und die Kircheredet einer Gleichmacherei keineswegs das Wort

ist wahrhaftig nicht überflüssig, darauf hinzu-



as des P  Testers

weisen, daß heute auch Ur fer den hä}chlste_n geistlichen
W ürdenträgern wen19 Beneftizıaten geben dürite, deren
Benefizium sovıel abwirtt, daß cdie honesta sustentatio
überschreitet. Die iIrüher zahlreichen nıd wertvollen
Stiftungen sind durch die wlederholten Geldentwertungen
oder durch andere Kormen VO  _ KFnteignungen 1n vielen
Staaten praktisch aut ull reduziert worden. Heute sınd
die Erträgnisse der Benefizien vielfach nledrig, daß s1e
Sar nıcht die öhe des standesgemäßen Unterhaltes
heranreichen, sondern 19884  — als Existenzminimum ANZU-
sprechen sind. Wenn eın Benelizjat eıne Kongruaergän-
ZUung bezogen nat der heute seinen Benefizialeinkünit- C VE
ten einen Zuschuß Aaus den Kirchenbelträgen erhält, ist
1€Ss bereits ein Beweis afür, daß die Benefizialeinkünite
nıcht die öhe des standesgemäß
reichen. C Liebensunterhaltes e1-

Durch die einschränkende Bestimmung des Cal 1473
ist einer Au{ffassung und Praxis iestgehalten, W1e€e sS1e
die Kirche V O Besinn ihrer Tage geübt hat Kirchen-
gul ist Gottesgut (IMd eSsSs,. XXV de rel., CapD mıt Be-
rulung auz dıe Canones Apostolorum: Omnino CrO e1Is
interdicit, FeSs ecclesiasticas, GUAE De] sunt, O!
sangulınel1s donent, sed, S1 PAauUDerecSs sınt, C  HS ut pauperibus
distribuant) un soll daher tür Zwecke der Kirche der
ım Sinne rder Kirche Verwendung finden, SEe1 ZUIN Un-
terhalt des Klerus, Tür Iromme Zwecke oder tür die AÄT-
(NEN Kirchengut soll anıders verwendet werden qals welt-
iıches Gut Während ach den Lehren der Maoral ent-
sprechend dem Gebot der Nächstenliebe eım weltlichen
Vermögen bloß die Pflicht ZU. Almosengeben besteht,
ist der Benefiziat verpilichtet, anıt die bona superflua
überhaupt Verzicht eisten. Daraus ergibt sich, daß e5 E RS E O,dem Benelizlaten n1e gestattiet ist, us den Benefizlalein-
künften eın Iuxurliöses Leben führen. Auch In derVerwendung selines Einkommens hat der Kleriker den
Laien als Beispiel voranzuleuchten, un hat die Be-
stimmung des Can T473 uch eine hohe qszetische Bes
deutung Tür das Priesterleben un für das Priester-
wirken (vgl Can 124)

Bestehenbetr-effs der ona .0 en e-
Ticlaliıa Verfügung'sb}eschränkungen?_
ach Ca  - 1473 gehört alles Vennöäen‚ das der Bene-

[1zıat außer den Erträgnissen des Benefiziums besitzt,den ona 10  s beneficialia. Daraus ergibt sich, daß eın



Pr  1e e} de kein Benef 1U 1111 ach jeserteilung UuC1  ur b na NOn beneficlalia zu eigen hat
Z  rl Betreffs dieses Vermögens tauchen zwei Fragen auf

Woher kann es stammen? 2. Besteht darüber eıne
Einschränkung des ireien Verfügungsrechtes? DIie onäa
NOn beneticialıa können a) AaUS kirchlichen und b) AausS
weltlich en Finkommensquellen iieß

a) Die kirchlichen Einkommensquellenfür die hona NO  e beneficijalia können verschiedener Na-
ur SeIN. Eine taxatıve Aufzählung WAarTe N1IC leicht MOÖS-hch und ıst auch nıcht nÖölLg (zanz aligemein gesprochen,S  e handelt es sıch das Kinkommen, das der Priester aAaUus
der Bekleidung einer kirchlichen Stelle bezieht, die ein

- Benefizium ist. Hieher gehören das Entgelt 1Ur religiöse_ Vorträge, Iür Kxerzitienkurse, TÜr Festpredigten, diePriester, de  Ü  »  kein Benefizium inn  nach  S  ieser E  teilung  &if'b  ona non beneficialia zu eig  en hat. _  _ Betreffs dieses Vermögens tauchen zwei Fragen auf:  1. Woher kann es stammen? — 2, Besteht darüber eine  Einschränkung des freien Verfügungsrechtes? Die bona  non beneficialia können a) aus kirchlichen und b) aus  V -wéltlichen Einkommensquellen fließen.  _ a) Die kirchlichen Einkomménsquellefi   für die bona non beneficialia können verschiedener Na-  tur sein. Eine taxative Aufzählung wäre nicht leicht mög-  _ lKich und ist auch nicht nötig. Ganz allgemein gesprochen,  _ handelt es sich um das Einkommen, das der Priester aus  der Bekleidung einer kirchlichen Stelle bezieht, die kein  _ Benefizium ist. Hieher gehören das Entgelt für religiöse  _ Vorträge, für Exerzitienkurse, für Festpredigten, die so-  _ genannte kleine Stola der Kooperatoren, der Ertrag der  Manualstipendien und anderes mehr. Alle diese Quellen  _ fließen aber in der Gegenwart so spärlich, daß darüber  _ kaum ein Wort zu verlieren ist. Übrigens liegen die Dinge  in den einzelnen Gegenden und Staaten sehr verschieden.   Als Hauptquelle für die bona non beneficialia kommen  im heutigen Österreich zweifelsohne die Kirchenbeiträge  in Frage. Nach can. 1496 nimmt die Kirche unabhängig  von der Zustimmung des Staates für sich das Recht in  Anspruch, von den Gläubigen Beiträge einzuheben, die  zur Bestreitung - der Auslagen für den Kultus, für den  standesgemäßen Lebensunterhalt des Klerus und der an-  _ deren Kirchendiener und für die anderen, der Kirche  eigentümlichen Zwecke notwendig sind. Es gibt also in  der Kirche-neben dem Einkommen aus dem Benefizial-  Wesen.  wesen auch ein —Einkor'n:men aus dem kirchlichen Steueré  K  Gegen E  N  .de dees Mittela-ltensn setzt allmählich die BiL  - dung des neuen Staates ein, der vom Lehenswesen ab-  — schwenkt und sich vom feudalen Staat auf den Beamten-  _staat mit zentralen Regierungsstellen umstellt, in dem die  obersten Staatsbeamten als Diener der Allgemeinheit, als  Minister erscheinen. Das Lehenswesen konnte mit dieser  _ Entwicklung nicht Schritt halten, und so war der Staat  _ gezwungen, seine Beamten in anderer Weise zu entloh-  _ nen, wozu die Steuerkraft des WVolkes herangezogen  wurde, Die Kirche machte eine ähnliche Entwicklung  mit. Mit dem Exil von Avignon begann.der Ausbau des  _ Kkirchlichen Zentralapparates. Die zunehmende Geschälts-  . Jast an der Kurie .enf-onderte die Errichtung neuer Ämte_l‘—genannte zleine Stola der Kooperatoren, der Ertrag der
Manualstipendien un anderes mehr. llie diese Quellenfießen aber 1n der Gegenwart spärlich, daß darüber
kaum en Wort verlieren ist Übrigens lıegen dle Dingeın den einzelnen Gegenden un Staaten sehr verschieden.
Als Hauptquelle 1Ur die oOnNna 110 beneficjalia kommen
ım heutıgen Österreich zweılelsohne die Kirchenbeiträge
In rage Nach Can 1496 nımmt die Kirche unabhängig
VO der Zustimmung des Staates Tür sıch das Recht in
Anspruch, VOon den Gläubigen Beiträge einzuheben, die
ZUr Bestreitung -der Auslagen TÜr den Kultus, für den
standesgemäßen Liebensunterhalt des Klerus un der

deren Kirchendiener un 1Ur die anderen, der Kirche
eigentümlıchen Zwecke notwendig sınd. KS g1ıbt Iso in
der Kirche-neben dem Kınkommen aus dem Beneftizial-

W €es5
uch eın Ein»kor'nmen AUuUSs dem kirchlichen _Steueré

Gegen de dés Mittelalters . SEeizZz allmählich die Bil
dung des NECUCH Staates eın, der VO Lehenswesen ah-
schwenkt und sıch feudalen Staat aut en Beamten-
staat mıt zentralen Regierungsstellen umstellt, ın dem die
obersten Staatsbeamten als Diener der Allgemeinheit, als

‚ Minister erscheinen. Das Lehenswesen konnte mıt dieser
Entwicklung nicht Schritt halten, un So War der StaatPriester, de  Ü  »  kein Benefizium inn  nach  S  ieser E  teilung  &if'b  ona non beneficialia zu eig  en hat. _  _ Betreffs dieses Vermögens tauchen zwei Fragen auf:  1. Woher kann es stammen? — 2, Besteht darüber eine  Einschränkung des freien Verfügungsrechtes? Die bona  non beneficialia können a) aus kirchlichen und b) aus  V -wéltlichen Einkommensquellen fließen.  _ a) Die kirchlichen Einkomménsquellefi   für die bona non beneficialia können verschiedener Na-  tur sein. Eine taxative Aufzählung wäre nicht leicht mög-  _ lKich und ist auch nicht nötig. Ganz allgemein gesprochen,  _ handelt es sich um das Einkommen, das der Priester aus  der Bekleidung einer kirchlichen Stelle bezieht, die kein  _ Benefizium ist. Hieher gehören das Entgelt für religiöse  _ Vorträge, für Exerzitienkurse, für Festpredigten, die so-  _ genannte kleine Stola der Kooperatoren, der Ertrag der  Manualstipendien und anderes mehr. Alle diese Quellen  _ fließen aber in der Gegenwart so spärlich, daß darüber  _ kaum ein Wort zu verlieren ist. Übrigens liegen die Dinge  in den einzelnen Gegenden und Staaten sehr verschieden.   Als Hauptquelle für die bona non beneficialia kommen  im heutigen Österreich zweifelsohne die Kirchenbeiträge  in Frage. Nach can. 1496 nimmt die Kirche unabhängig  von der Zustimmung des Staates für sich das Recht in  Anspruch, von den Gläubigen Beiträge einzuheben, die  zur Bestreitung - der Auslagen für den Kultus, für den  standesgemäßen Lebensunterhalt des Klerus und der an-  _ deren Kirchendiener und für die anderen, der Kirche  eigentümlichen Zwecke notwendig sind. Es gibt also in  der Kirche-neben dem Einkommen aus dem Benefizial-  Wesen.  wesen auch ein —Einkor'n:men aus dem kirchlichen Steueré  K  Gegen E  N  .de dees Mittela-ltensn setzt allmählich die BiL  - dung des neuen Staates ein, der vom Lehenswesen ab-  — schwenkt und sich vom feudalen Staat auf den Beamten-  _staat mit zentralen Regierungsstellen umstellt, in dem die  obersten Staatsbeamten als Diener der Allgemeinheit, als  Minister erscheinen. Das Lehenswesen konnte mit dieser  _ Entwicklung nicht Schritt halten, und so war der Staat  _ gezwungen, seine Beamten in anderer Weise zu entloh-  _ nen, wozu die Steuerkraft des WVolkes herangezogen  wurde, Die Kirche machte eine ähnliche Entwicklung  mit. Mit dem Exil von Avignon begann.der Ausbau des  _ Kkirchlichen Zentralapparates. Die zunehmende Geschälts-  . Jast an der Kurie .enf-onderte die Errichtung neuer Ämte_l‘—gezwungen, seine Beamten In anderer Welse entloh-

ACH, WOZU die Steuerkraft des Volkes herangezogenwurde. Die Kirche machte eine ähnlıche Entwicklungmıit. Mıt dem xl O  a} Avıgnon egann. der Ausbau es
kirchlichen Zentralapparates. Die zunehmende Geschäits-
Jast an der Kurie .enf-onderte die Errichtung Ämtgt*



nd ehö den 1Ner Maßstab ine ähnlıc
Entwicklunnd Behörden.  u  ineren Maßstab  eine ähnlic  Entwicklung in  en Diözesen vor sich.  Das kirchlich  Benefizialwesen war  ‚ nun ebenfalls den- gesteigerten An  forderungen nicht mehr gewachsen. In der Kirche wurde  aber das Benefizialwesen mit der modernen Entwicklung  nicht beseitigt, sondern erfuhr eine Ergänzung und Mo-  dernisierung. Man hat also, wenn man die can. 1409 und  1496 mitsammen vergleicht, im can. 1409 eine Bestim-  mung, die zum Lehenswesen, und im can. 1496 eine Be-  stimmung, die zum modernen Beamtenwesen gehört. Hier  sei gleich betont, daß mit dem Ausdruck „Beamter““ nicht  das Wesen ıder priesterlichen Stellung gekennzeichnet  sein soll. Der Priester ist nie Beamter, sondern in jeder  seiner Tätigkeiten Apostel, Seelsorger. Die Beiträge, die  die Gläubigen gemäß can. 1496 leisten, werden Kirchen-  gut. So ist es laut Gesetzgebung der Kirche und so ist es  auch nach der Intention der Gläubigen. Gegenwärtig ist  es vielfach nur durch die Kirchenbeiträge möglich, die  alten Stellen aufrechtzuerhalten, neue kirchliche Stellen  zu schaffen und die Seelsorge modern zu gestalten.  Bestehen über dieses kirchliche Ein-  kommen  Verfügüu  sbeschränkungen?  Nein. Nicht nur, weil can.  14  1  3 nichts darüber verfügt,  sondern auch, weil sie nach can. 1496 überhaupt nur in  einer Höhe ausbezahlt werden, die die honesta susten-  tatio nicht überschreitet. Das Benefizialeinkommen kann  unter Umständen höher als die zum standesgemäßen  Leben notwendigen Erfordernisse sein, das Einkommen,  das auf Grund der Kirchenbeiträge erworben wird, ist nie  höher.  b) Die weltlichen Einkommensquélleh  des Geistlichen können aus dem Einkommen fließen, das  er vor seinem Eintritt in den geistlichen Stand hatte, und  aus den Einkünften, die er als Geistlicher durch weltliche  Beschäftigung erworben hat. Dieses Vermögen kann er-  worben werden ıdurch alle Erwerbstitel des natürlichen  Sittengesetzes und ‚ der positiven Gesetzgebung, wie zum  Beispiel durch alle Arten von Verträgen, mögen es nun  einseitige, zweiseitige oder Glücksverträge, Real- oder  Konsensualverträge sein, durch Erben, durch Arbeit,  durch Betrieb einer Landwirtschaft, durch Gutsbesitz,  durch Erfindungen, durch Honorare für künstlerische  oder schriftstellerische Leistungen usw. Da die Priester-  weihe eine gratia gratis data ist und jeder Priester auf  einen Titel geweiht wird, ist es eine Tatsachenfrage, wieın Diözesen vViOT sıch. Das kirchlich
Benefizialwesen ar T  Nnun ebenfalls den gesteigerten
forderungen nıcht mehr gewachsen. In der Kirche wurde
aber das Benefizlalwesen mit der modernen Entwicklung
nıicht beseitigt, sondern erifuhr eine Frgänzung un Mao-
dernisierung. Man hat also, TLa die can 1409 und
1496 mıtsammen vergleicht, ım Cal 1409 eine Bestim-
IMUNS, die Zu Lieehenswesen, und 1m Can 1496 eine Be-
stımmung, die ZU modernen Beamtenwesen gehört. Hier
sel gleich betont, daß mit dem Ausdruck „Beamter” nicht
das Wesen der priesterlichen Stellung gekennzeichnet
SeIN soll Der Priester ist nıe Beamter, sondern 1n jeder
sSe1INer Tätigkeiten Apostel, Seelsorger. Die Beiträge, die
die Gläubigen gemäßh Cal 1496 leisten, werden ırchen-
gul S0 ist laut Gesetzgebung der Kirche un S iıst eSs
uch ach der Intention der Gläubigen. Gegenwärtig 1st
e5s vielfach LLUTr durch die Kirchenbeiträge möglich, die
alten Stellen aufrechtzuerhalten, eue kirchliche Stellen

schalfen und cdie Seelsorge modern Zu gestalten.
Bestehen über dieses Kaiırchitche Kın-

kommen Veriügu sbeschränkungen?
Neıin. Nicht NUrT, weıl Can. HS  14 nichts darüber verTügt,
sondern auch, weil Siıie ach K  S 1496 überhaupt 1U In
einer öhe ausbezahlt werden, die die honesta susten-
tatıo nıcht überschreitet. Das Benefizialeinkommen kann
unter Umständen höher als die ZUI standesgemähen
Leben notwendigen Erfordernisse se1IN, das Einkommen,
das aul Grund der Kirchenbeiträge erworben wird, ıst nie
höher.

b) Die weltlichen Einkommensquélleii
des (reistlichen können aus dem Einkommen Iheben, das

VOT seinem Kıntritt ın den geistlichen Stand hatte, und
uSs den Kinküniten, die als Geistlicher durch weltliche
Beschäftigung erworben hat Dieses Vermögen ann GIi-
worben werden durch alle Erwerbstitel des natürlichen
Sittengesetzes und der positiven Gesetzgebung, W1e€e ZzZum
Beispiel durch alle Arten von Verträgen, mögen NUunNn
einseit1ige, zweiseıllige oder Glücksverträge, eal- oder
Konsensualverträge se1n, durch Krben, durch Arbeit,
durch Betrieb einer Landwirtschalit, durch Gutsbesıitz,
durch Erlindungen, durch Honorare für künstlerische
der schrıftstellerische Leistungen Da die Priester-
weihe e1ine gratia gratis data ist und jeder Priester auf
einen Jitel eweiht wWird, ist es eine Tatsachenfrage, w1e€e



od

weıt der Geistliche neben seinem DBeruf als Priester hiezu
die Möglichkeit hat,; und eiıne Frage der kirchlichen Dis-
Z1p1n, WI1e weıt i1hm 1es gestattet ist (vgl Can, 138, 139,
142; AAS VO März 1950, pas 300)

Zu den weltlichen KEinküniten zählen hne Zweifel die
staatliıchen Gehälter, die e1in (Geistlicher durch den Unter-
richt VO  — proianen Hächern (z Latein, Griechisch,
Mathematik, Physik). einer staatlichen Schule bezieht,
der die Gehälter der Geistlichen, die qls Unıversitäts-
profiessoren einer philosophischen der einer jur1di-
schen Fakultät Vorlesungen halten. Wie ist aber der (1e-
halt beurteilen, den die VO Staat bezahlten aupt-
amtlich angestellten Katecheten den Volks.- uınd
Hauptschulen, die als Professoren angestellten Helig10ns-
lehrer en Mittelschulen un dıe Professoren den
theologischen Falkultäten beziehen? Zweiflel darüber
wurden AaUSs dem Grunde geäußert, weil ZUT Bekleidung
dieser Stellen im ‘allgemeinen die Priesterweihe, qui
jeden all aber eInNe MI1SS10 Canon1cCa notwendig ist. Es ist
edoch sıcher, daß diese (Gehälter ZUM weltlichen Ein-IN des Geistlichen zählen sind. Die Herkunfi{t

dieser Beträge hat den gleichen Ursprung WI1e der Gehalt
der weltlichen Lehrpersonen den genannten Anstalten.
Slie fHießen Z der gleichen Steuerquelle und sınd eın
Krsatz ir eINSEZOLENES Kirchengut, W1e 1€eSs bel der
Kongrua der Fall.war, die AaUS den Krträgnissen des eli-
g]ionsionds stammte Der Umstand, daß ZUL erlaubten Er-
angung dieser Stellen einNe M1SS10 Canon1ıca notwendig
ISE. aändert ihrem Wesen nichts Die dienstrechtliche
Stellung dieser Geistlichen erg1ıbt sich daraus, daß die
staatlıche Gesetzgebung den Religionsunterricht den
genanniten Schulkategorien als Pilichtiach ansetzt, bezie-
hungsweilse die theologischen Fakultäten ın den Univer-
siıtätsverband einbezieht.

Besteht 1n eZUg au{l das weltliche Eınkommen e1nes
Klerikers eine durch das Kıiırchenrecht statmerte Vr
Fugunssbeschränkung.

Über das Vermögen, das der Kleriker VOT seinem
Eintritt- in den geistlichen Stand besessen hat, nat
allen Zeiten Irel verfügen können. Es Wware uch kein VeTI-
nünitiger Grund vorhanden, den Priester In dieser Hin-
S1C ungünstiger Zı tellen als die Lalen.

Der Geistliche nat uch iDer Seın Vermögen welt-
liıcher Herkunit, das ach selinem KEintritt In den geist-
Iiph en Stand erwirbt, volles Verfügungsrecht. KEKinmal



Blodere estament riesters

weil kein Grund vorhaxideg_ist,' einen Menschen, weil ér]
Priester 1ıst, betrefis SE1INES VermöÖögens AaUS5 weltlichen Er-
werbstiteln anders behandeln als andere Personen, un
weil das Kirchenrecht darüber tatsächlich keine 1N-
schränkung verfügt. Die Bestimmung des Cal 1473 ıst
ach can.- 19 als lex 0d10sa oder Hesser als lex cCoarcians
triıcte interpretieren. Auch 1Ur den kirchlichen Be-
reich gilt der (Gırundsatz: Was nicht gebunden ist, ıst frei;
nicht umgekehrt: Was nıcht Irel IsE: ist gebunden.

Zusammen{fiassung O K E,ber alles Vermögen, ber das der Priester iIreı Ver-

ügen kann, kann auch frel testieren. Deshalb hat der
Priester

volle Verfügungs- und Testierfreiheıit ber alles Ver-
mOögen weltlicher Herkunit, Mag VOL dem Eintrıtt
1n den geistliıchen Stand der nachher erworben WQI‘f
den SEeIN;

iheıt über alles RCvolle VerfügungSs- un Testierire
liıche Einkommen, das nıcht Benefizialeinkommen _ist;
volle Verfügungs- un Testierireiheıt über die Ein-
künite seines Benelilzıums, SoWeıt sS1e Z standes-
gemäßen Lebensunterhalt notwendig sind.
Welches Vermögen eines Geistlichen ist einer \r

fügungsbeschränkung unterworifen? ach Cal
1475 1LUFr jenes Einkommen aAusSs einem Benefizıum, das

über die honesta sustentatıo hinausreicht. Dieses Ein-
kommen muß LÜr die Armen der TUr Iromme Zwecke
verwendet werden. Hat der Benefiziat nıicht Lebzeıten
1m Sinne des e  - 1473 verwendet, annn mu durch
letztwillige Verfügung dem vOo  a} der Kirche vorgeschrlie-
benen Zweck zuliühren. Durch die klare Textierung des
Ga 1473 kommt INan be]l der Beantwortung der Frage,
welches Vermögen elInes Geistlichen einer Veriügungs-
beschränkung unterworien ist, mıt der Unterscheidung
ructus beneficlales und ona 10O beneficialia AaUus Es ist
seıt der Geltungszeıit des Kodex nicht mehr notwendig,

den alten, Hel Moralisten un Kanonisten gebrauchten
Distinktionen w1e ona patrimonlalıa, ecclesiastıica, aSlı-
patrimonlahla, quasibeneficlalıa, quasiecclesiastica
greifen. KEs War zudem, W1€e eın Blick 1n die Fachliteratur
zeıgt, nicht immer jeicht, die zufriedenstellende Einglie-
derung treifen. Der Kodex hat mıt seiner einfachen

geschaffen.Upterécheidung vollständige Klarheı
(Fortsetzung folgt.)


